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Kirchengericht 
 

für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten 
 
Evangelische Landeskirche und Diakonie in Württemberg 
 
 
 

2 AS 12/2019 D 
 
 

Beschluss vom 9. Dezember 2020 
 
 
In der mitarbeitervertretungsrechtlichen Streitigkeit mit den Beteiligten 
 
 
1. …..       - Antragsteller - 

 
 
 

2. ….      - Beteiligte Ziffer 2 - 
 
 
 
 
Die verweigerte Zustimmung der Beteiligten Ziffer 2 zur Umgruppierung von Frau …. in die 
Entgeltgruppe 8 der AVR.Württemberg Anlage 1 Entgeltordnung VKA wird ersetzt.  
 
 
Im Übrigen wird der Antrag abgewiesen.  
 
 

I. 
 
Die Verfahrensbeteiligten streiten sich um die korrekte Eingruppierung der Dienstnehmerin  
….  
 
Die Entgeltordnung der AVR.Württemberg/I./Anlage 1/Entgeltordnung (VKA) hat sich zum 
1. Januar 2017 geändert. Im Zuge dieser Änderung hat sich der Antragsteller entschlossen, 
die Stellen der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer bzw. deren Eingruppierung zu über-
prüfen.  
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Die Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer wurden daher gebeten, die Tätigkeiten, denen sie 
auf ihren Stellen nachgehen, zu dokumentieren. Für die Dokumentation wurde ein einheitli-
ches Muster vorgegeben, dennoch haben die Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer die 
Bewertung unterschiedlich erfasst. Auch die Beurteilung ist subjektiv.  
 
 
Auf dieser Grundlage hatte der Antragsteller die Stellen und deren Eingruppierungen über-
prüft.  

 
Im Zuge der Änderungen zum 1. Januar 2017 wurden die Arbeitsverhältnisse auf die neue 
Entgeltordnung übergeleitet.  

 
Gemäß § 29 b) AVR.Württemberg können Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer einen An-
trag auf Überprüfung der Eingruppierung stellen. Die Dienstnehmerin … hat von dieser Mög-
lichkeit Gebrauch gemacht.  

 
Die Mitarbeitervertretung hat die Zustimmung zur Umgruppierung nach der neuen Entgelt-
ordnung bezüglich der Dienstnehmerin … verweigert. Die Mitarbeitervertretung ist der Auf-
fassung, die Dienstnehmerin sei höher einzugruppieren.  

 
Die Dienstnehmerin hatte zuvor mit 20 % ihrer Arbeitszeit im sogenannten Mobi-Pro-Projekt 
gearbeitet, welches mittlerweile beendet ist. Für diese Tätigkeit bekam sie auch eine Einmal-
zahlung durch die Dienstgeberseite angeboten. Des Weiteren hatte die Dienstnehmerin im 
Projekt Mosaik-Sprachkaffee gearbeitet. Die Projektleitung oblag der Bereichsleiterin, die bis 
vor Kurzem die Dienstnehmerin Fleckenstein innehatte, diese ist jedoch jetzt in Elternzeit. 
Mittlerweile ist diese Stelle nachbesetzt mit der Dienstnehmerin Hasanovic. 
 
Die Dienstnehmerin geht aufgrund ihres Selbstaufschriebs davon aus, dass sie mit 14. Wo-
chenstunden und 35 % Jahresarbeitszeitverteilung die Projektleitung beim Mobi-Pro-Projekt 
innehatte, dies bis Februar 2019. Sie sei zuständig für die Vermittlung zwischen den Arbeit-
gebern und den Teilnehmerinnen, der Sicherung der Unterstützungs- bzw. Beratungsstruk-
tur, der Vermittlung zwischen Administration sowie Kooperationspartnerinnen und Teilneh-
merinnen, dem Krisenmanagement, der Organisation von Ausbildungsworkshops, interdis-
ziplinäre Projektgruppentreffen und die Abteilung des runden Tisches.  
 

 
Seit 1. September 2017 habe sie die Leitung des Treffs Mosaik innegehabt einschließlich der 
Finanzierung, der Projektleitung- und -steuerung, der Überwachung und Kontrolle, des zeit-
gerechten Mittelabrufes von Fördermitteln, das Erstellen von Verwendungsnachweisen und 
Berichten sowie das Aufschreiben von Sachberichten, Projektabschlüssen und Prüfung für 
den Auftraggeber. Mit 8 % berücksichtigt die Dienstnehmerin die Öffentlichkeitsarbeit und 
Kooperationen insbesondere das Erstellen von Flyern, Vernetzungen, soziale Medien, Inter-
views und Repräsentation durch Teilnahme an bestimmten Veranstaltungen; weitere 6 % 
werden mit Veranstaltungsmanagement angegeben, weitere 6 % mit dem freiwilligen Ma-
nagement, weitere 7 % mit Verwaltungstätigkeiten, weitere 30 % mit pädagogischer Interven-
tion und niederschwelliger Beratung, insbesondere Beratung für ausländische Jugendliche in 
der Ausbildung mit Konflikten beim Arbeitgeber sowie Beratung von Geflüchteten einschließ-
lich des Erklärens von Briefen, dem Ausfüllen von Formularen und die Weiterleitung von 
Kommunikation an die richtigen Behörden bzw. Ämter. Weitere 3 % werden mit dem Zertifi-
katsstudium Migration und Integration veranschlagt sowie 5 % als Sicherheitsbeauftrag-
te/PLEF.  
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Mit seinem beim Kirchengericht am 10. Juli 2019 eingegangenen Antrag begehrt der Dienst-
geber die Feststellung,  
 

dass der Mitarbeitervertretung kein Mitbestimmungsrecht zusteht  
 
hilfsweise  
 

aber die verweigerte Zustimmung zur vorgeschlagenen Umgruppierung des Dienst-
gebers zu ersetzen sei.  

 
 
 

Der Dienstgeber/der Antragsteller führten zur Begründung aus,  
 

die Dienstnehmerin sei korrekt in die Entgeltgruppe 8 überzuleiten, nicht in die Ent-
geltgruppe 9 a. Die Aufgabe der Dienstnehmerin sei der Aufbau der Koordinations-
stelle sowie das Anwerben und die Integration Jugendlicher aus Griechenland. Die 
Dienstnehmerin sei des Weiteren Vorsitzende der Mitarbeitervertretung.  
 
Die Entgeltgruppe 9 a verlange eine Tätigkeit, die selbstständiges Tätigwerden erfor-
dere. Dieses müsse von gewisser Dauer sein, wie sich aus einem Vergleich zur Ent-
geltgruppe 8 ergebe. Die Tätigkeit von Frau … sei nicht als überwiegend selbststän-
dig zu bewerten. Das Mobi-Pro-Projekt sei mittlerweile beendet. Die Dienstnehmerin 
habe auch nur mit 20 % ihrer Arbeitszeit in diesem Projekt gearbeitet.  
 
Die Projektleitung habe sie nicht innegehabt, sondern die Dienstnehmerin Hasanovic. 
Die Dienstnehmerin habe also keine leitende Funktion ausgeübt. Die Dienstnehmerin 
sei zwar auch Ingenieurin, diese Fertigkeit sei jedoch für die Ausübung der Tätigkeit 
nicht von Belang. 

 
 
 
Die Dienstgeberseite beantragt sodann unter Bezugnahme auf den Schriftsatz vom 10. Juli 
2019: 
 

Es wird festgestellt, dass der Beteiligten Ziffer 2 kein Mitbestimmungsrecht in Bezug 
auf die aktuelle Eingruppierung von Frau … zusteht. 
 

Hilfsweise für den Fall des Unterliegens mit dem Antrag Ziffer 1 wird beantragt: 
 
Die verweigerte Zustimmung der Beteiligten Ziffer 2 zur Umgruppierung von Frau  
… in die Entgeltgruppe 8 der AVR.Württemberg Anlage 1 Entgeltordnung VKA zu er-
setzen.  

 
 
Die Mitarbeitervertretung beantragt, die Anträge abzuweisen.  
 
 
Die Mitarbeitervertretung trägt zur Begründung vor, der Mitarbeitervertretung stehe zunächst 
insbesondere ein Mitbestimmungsrecht bei der (Neu-)Eingruppierung zu. Es handele sich 
nicht um einen formellen Akt, der kein Mitbestimmungsrecht nach sich ziehe. Die neue Ent-
geltordnung zum TVöD für den Bereich der VKA sei von den AVR.Württemberg übernom-
men worden.  
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Bis zum Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung am 1. Januar 2017 habe ein Übergangsrecht 
gegolten, das noch auf die Vergütungsordnung des BAT bzw. der Eingruppierungspläne der 
Altfassung der AVR Bezug genommen hätte. Gemäß § 29 a) Abs. 1 solle die Überleitung 
unter Beibehaltung der bisherigen Entgeltgruppe für die Dauer der unverändert auszuüben-
den Tätigkeiten erfolgen.  
 
Eine Überprüfung und Neufeststellung der Eingruppierungen solle aufgrund der Überleitun-
gen in die Entgeltordnung zu der AVR.Württemberg nicht stattfinden. Trotzdem stehen der 
Mitarbeitervertretung ein Mitbestimmungsrecht gemäß § 42 c) MVG.Württemberg zu. Es 
handele sich nämlich um einen Akt der Rechtsanwendung, wenn die neue Entgeltgruppe 
durch den Dienstgeber avisiert werde. Zumindest in den Fällen, bei denen es um die Ent-
geltgruppen 9 a und 9 b gehe, bestehe ein Mitbestimmungsrecht der Mitarbeitervertretung, 
diesem sei nachzugehen.  
 
Die Dienstnehmerin … erbringe mit mehr als 50 % ihrer Leistungen selbstständige Tätigkei-
ten, daher sehe eine korrekte Eingruppierung auch eine Eingruppierung nach Stufe 9 a vor. 
Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten auf die gewechselten Schriftsätze der Verfahrensbetei-
ligten wird Bezug genommen, ebenso auf die Schriften der öffentlichen Sitzungen des Kir-
chengerichts MVG (Württemberg) vom 11. Dezember 2019 sowie 19. Dezember 2020.  
 
 
 

II. 
 
Der zulässige Antrag ist teilweise begründet.  
 
Der Antrag der Dienstgeberin ist zunächst zulässig, da er den Regelungen gemäß § 60 
Abs. 4 MVG.Württemberg entspricht. 

 
1. Der gestellte erste Antrag ist unbegründet, der Mitarbeitervertretung steht ein Mitbestim-

mungsrecht zu. Es handelt sich um einen Akt der Rechtsanwendung. Auch die Überlei-
tung von Arbeitnehmerinnen/Dienstnehmerinnen in ein neues Entgeltsystem unterliegt 
diesem, da eine Umgruppierung dem Mitbestimmungsrecht der Mitarbeitervertretung un-
terliegt. Die Kammer des Kirchengerichts schließt sich hier der Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts an (vgl. BAG Beschluss vom 22. April 2009, 4 ABA 14/08, veröf-
fentlicht in: NZA 2009, 1.287 ff.). 
 
 
Wenn nach einem tariflich festgelegten Schema sämtliche nach den bisher geltenden 
Vergütungsordnungen eingruppierten Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer bisher in 
eine bestimmte Entgeltgruppe des TVöD/des BAT/der AVR eingruppiert waren, so ist 
auch bei einer Überleitung ein Akt der Rechtsanwendung zu vollziehen. Es handelt sich 
nicht um eine reine formelle Angelegenheit. Mindestens ein erster Schritt der Rechtsan-
wendung ist gegeben; ein Akt der Rechtsanwendung ist damit insgesamt festzustellen. 
Ist dieses jedoch festzustellen, besteht jedoch ein Mitbestimmungsrecht der Mitarbeiter-
vertretung im Sinne von § 42 MVG.Württemberg.  
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Zwar sieht § 29 a) Abs. 1 die Überleitung oder die Beibehaltung der bisherigen Entgelt-
gruppe für die Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit vor, eine Überprüfung und 
Neubestimmung der Eingruppierung soll nicht stattfinden. Gleichwohl muss die Überlei-
tung „korrekt“ erfolgen. Dem Dienstgeber obliegt dabei ein gewisser Beurteilungsspiel-
raum , der zu einem Akt der Rechtsanwendung führt. Nimmt man dies jedoch so an, be-
steht automatisch auch ein Mitbestimmungsrecht der Mitarbeitervertretung, in Form eines 
Mitbeurteilungsrechtes.  
 
Daher war der erste Antrag des Dienstgebers als unbegründet abzuweisen. 
 
  
 

2. Der Hilfsantrag des Dienstgebers hat jedoch Erfolg und ist begründet.  
 
Der Mitarbeitervertretung steht kein Recht zur Zustimmungsverweigerung zu, da die vor-
gesehene Entgeltgruppe E 8 als korrekt erscheint.  
 
Auch nach dem Selbstaufschrieb der Dienstnehmerin ist nicht von einer überwiegend 
selbstständigen Tätigkeit auszugehen, die Kammer kommt beim Zusammenrechnen der 
verschiedenen Tätigkeitsanteile nicht auf die notwendigen 50 % hinsichtlich der Dienst-
nehmerin …. Eine Projektleitung des Projektes Mosaik liegt nicht vor, viel mehr eine 
(bloße) Koordination. Eine Vorgesetztenfunktion konnte im Rahmen der mündlichen Ver-
handlung vom 9. Dezember 2020 nicht festgestellt werden, eine leitende Funktion liegt 
nicht vor. Die Tätigkeit für die Mitarbeitervertretung ist dabei nicht weiter zu berücksichti-
gen. Die Dienstnehmer haben auch keine Sozialarbeiterstelle inne. Auch der vorgelegte 
Arbeitsvertrag (Anlage B 9) gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die entsprechenden Zei-
tanteile überschritten werden und eine vorwiegend selbstständige Tätigkeit vorliege. Das 
überzeichnete Zeugnis ist lediglich ein Zeugnisentwurf und in diesem Fall hat es keine 
Wirkung für das vorliegende Verfahren.  
 
Zwar wird die Dienstnehmerin als „Leiterin“ eingesetzt. Projektleitern war sie jedoch nicht, 
das Wort Projektleitung wird anders verwendet. Der Kammer erschien die Argumentation 
des Dienstgebers in der mündlichen Verhandlung vom 9. Dezember 2020 nachvollzieh-
bar. Die Tätigkeit im Projekt Mobi-Pro ist bereits beendet, daher kann auch hierin keine 
weitere leitende Funktion erkannt werden.  
 
Die Eingruppierungen in Einrichtungen der Diakonie erfolgt gemäß der übertragenden 
Tätigkeiten gemäß der entsprechenden Entgeltgruppen. Es erfolgt die Eingruppierung 
der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer, deren Tätigkeitsmerkmale erfüllt sind und der 
Tätigkeit das Gepräge geben. Gepräge bedeutet, dass die entsprechende Tätigkeit un-
verzichtbarer Bestandteil des Arbeitsvertrages sein muss. Entscheidend ist die konkrete 
Tätigkeit der Dienstnehmerin bzw. des Dienstnehmers.  
 
Die mit 35 % angegebene Verteilung der Arbeitszeit auf das Projekt Mobi-Pro stellt sich 
als Projektmanagement dar, eine Projektleitung im Sinne einer dienst- und fachrechtli-
chen Beaufsichtigung des Projektes erschein der Kammer nicht gegeben. Das Projekt ist 
mittlerweile auch beendet.  
 
Hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit und der Tätigkeit hinsichtlich von Kooperationen, 
dem Veranstaltungsmanagement, der Verwaltungstätigkeiten sowie der pädagogischen 
Intervention und der niederschwelligen Beratung kommt die Kammer ebenfalls nicht auf 
eine Einordnung der Tätigkeit als besonders selbstständig.  
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Daher verbleibt es dabei, dass die Dienstnehmerin … überwiegend keine selbstständige 
Tätigkeit ausübt. Für diesen Fall ist jedoch der Entgeltgruppe E 8 die Eingruppierungsstu-
fe; eine Eingruppierung nach Entgeltgruppe EG 9 a beispielsweise erscheint als nicht 
sachgerecht, weil die entsprechenden Tätigkeitsvoraussetzungen der Dienstnehmerin 
nicht gegeben sind.  
 
Der Antrag war daher begründet, der Mitarbeitervertretung steht dementsprechend kein 
Mitbestimmungsrecht zu.  

 
 
Eine Kostenentscheidung hat gemäß § 61 Abs. 9 MVG.Württemberg nicht zu erfolgen.  

 
 

Das Kirchengericht für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten - Landeskirche und Di-
akonie in Württemberg weist hinsichtlich eines eventuellen Rechtsmittels gegen diese Ent-
scheidung auf § 63 MVG.Württemberg hin, der wie folgt lautet: 
 

§ 63 
Rechtsmittel 

 
(1) Gegen die verfahrensbeendenden Beschlüsse des Kirchengerichts findet die Beschwer-
de an den Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland statt. § 87 Arbeitsge-
richtsgesetz findet entsprechende Anwendung. Für die Anfechtung der nicht verfahrensbe-
endenden Beschlüsse findet § 78 Arbeitsgerichtsgesetz entsprechende Anwendung. 
 
(2) Die Beschwerde bedarf der Annahme durch den Kirchengerichtshof der Evangelischen 
Kirche in Deutschland. Sie ist anzunehmen, wenn 
 
1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Beschlusses bestehen, 
 
2. die Rechtsfrage grundsätzliche Bedeutung hat, 
 
3. der Beschluss von einer Entscheidung des Kirchengerichtshofes der Evangelischen Kir-

che in Deutschland, einer Entscheidung eines obersten Landesgerichts oder eines Bun-
desgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 
 

4. ein Verfahrensmangel geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem der Beschluss beruhen 
kann. 

 
Für die Darlegung der Annahmegründe finden die für die Beschwerdebegründung geltenden 
Vorschriften Anwendung. 
 
(3) Die Entscheidung nach Absatz 2 trifft der Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in 
Deutschland ohne mündliche Verhandlung. Die Ablehnung der Annahme ist zu begründen. 
 
(4) Das Kirchengericht in erster Instanz legt dem Kirchengerichtshof der Evangelischen Kir-
che in Deutschland die vollständigen Verfahrensakten vor. 
 
(5) Einstweilige Verfügungen kann der Vorsitzende Richter oder die Vorsitzende Richterin in 
dringenden Fällen allein treffen. 
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(6) Die Entscheidungen des Kirchengerichtshofes der Evangelischen Kirche in Deutschland 
sind endgültig. 
 
(7) Im Übrigen finden, soweit kirchengesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist, die Vor-
schriften des Arbeitsgerichtsgesetzes über die Beschwerde im Beschlussverfahren in der 
jeweils geltenden Fassung entsprechende Anwendung. 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nunmehr Rechtsmittelgericht der Kirchengerichtshof der 
EKD, Herrenhäuserstraße 12, 30419 Hannover ist. 

 
 
 
 

Daniel Obst 
Vorsitzender Richter am Kirchengericht 

    
    
 
 
Hannelore Zinßer    Monika Strobach 
Besitzende Richterin    Besitzende Richterin 
 
 
 


